
Berliner SG Fernsehelektronik e.V. Berlin, im Dezember 2025

VORSTAND

MERKBLATT zur Mitgliedschaft in den Abteilungen der Berliner SG Fernseh-

elektronik e.V.

Hiermit begrüßen wir Dich recht herzlich in unserer Sportgemeinschaft und möchten Dir einige Infor-

mationen geben.

Die Mitgliedschaft in unseren Sportabteilungen beruht auf der aktuellen Satzung der BSG Fernseh-

elektronik e.V., diese solltest Du unbedingt zur Kenntnis nehmen.   Frage dazu den  Übungsleiter 

oder schau die Satzung unter www.bsg-fernsehelektronik.de an.

Wenn Dein schriftlicher Aufnahmeantrag, nach einem eventuellen Probetraining in der Abteilung

Deiner Wahl, vom BSG-Vorstand bestätigt wurde, erhältst Du eine Kopie des Aufnahmeantrages.  

Bewahre diese gut auf !  Es ist für Dich und den Verein der Nachweis,  

das Du als aktives (Beitragszahlendes) Mitglied in unserer Sportgemeinschaft geführt wirst.

Da unsere Sportgemeinschaft dem Landessportbund Berlin e.V. (LSB) angeschlossen ist, bist Du  

als aktives/passives Mitglied bei Sportunfällen und Haftpflichtschäden versichert. Melde bitte jeden Sport-

unfall sofort Deinem Übungsleiter und bitte Ihn, eine Unfallmeldung auszufüllen oder eine entspr. Anzeige

zu erstatten.

Über eine private Unfallversicherung solltest Du aber trotzdem nachdenken !

Unser zeitgemäßer Mitgliedsgrundbeitrag richtet sich nach den Empfehlungen des Landessport-

bundes Berlin. Er wird von der BSG-Mitgliederversammlung (Delegiertenkonferenz) beschlossen. 

Die Mitgliederversammlung der Abteilungen können mit Bestätigung des Vorstandes Zusatzbeiträge 

beschließen, die ausschließlich in Verantwortung der betreffenden Abteilungen eingesetzt werden.

Der Mitgliedsbeitrag ist unsere Haupteinnahmequelle und sichert den regelmäßigen Trainings- und  

Wettkampfbetrieb. Über die Verwendung der Gelder wird jährlich ein Finanzplan erstellt, ein Belegbuch

geführt und Kassenprüfungen durchgeführt. Aller drei Jahre werden die Finanzunterlagen dem zuständigen 

Finanzamt für Körperschaften I  zur Prüfung/ Bestätigung der Gemeinnützigkeit vorgelegt.

Die pünktliche Zahlung des Mitgliedsbeitrages ist eine Bringepflicht !

Bezahle deshalb bitte Deinen Beitrag pünktlich und in der richtigen Höhe zu den umseitig

genannten Terminen durch Überweisung auf das Konto der Berliner SG Fernsehelektronik e.V. 

bei der Deutschen Bank unter Angabe des Verwendungszweckes: 

"Mitgliedsbeitrag 20.. / Name des Mitglieds".

MITGLIEDSBEITRÄGE  ab 01.01.2026:

Erwachsene (Wettkampf) 7,00 € /Monat

Kinder/Jugendliche 5,00 € /Monat

Freizeitsport/Senioren/Arbeitslose/Passive 3,00 € /Monat

Mitglieder Abt. Handball

Erwachsene/Kinder/Jugendliche 10,00 € /Monat (Grundbeitrag + Zusatzbeitrag)

Begründung: Der HVB hat die Mannschaftsgebühren ab 01.01.2026 von 175 EUR auf 300 EUR erhöht und

durch unsere steigenden Mitgliedszahlen haben wir mind. 8 Beitragspflichtige Teams am Start.

Aufnahmegebühr je einen Monatsbeitrag der entspr. Kategorie

Begründung: Die Empfehlung des LSB für zeitgemäße Beiträge zur Beantragung für Fördermittel und

Zuwendungen (Bsp. Schule/Verein) liegt bei mind. 6,90 EUR/Monat für Erwachsene und

mind. 4,60 EUR/Monat für Kinder und Jugendliche.

Der FV FSG e.V. im Betriebssportverband Berlin-Brandenburg e.V. beschloss den

Mitgliedsbeitrag ab 2016 mit 7,- EUR/Jahr.

Die BSG-MV hat den o.g. Grundbeiträgen am 19.11.2019  einstimmig zugestimmt.

Anträge auf Beitragsermäßigung (Arbeitslosigkeit, Schwangerschaft,  u.ä.) sind 1/2-jährlich

an den Vorstand zur Genehmigung einzureichen.

Falls Du bis zum 31. Januar  für ein ganzes Jahr  überweist, sparst Du einen Monatsbeitrag !

Bist Du mit mehr als 6 Monaten im Beitragsrückstand, kann lt. Satzung Dein Ausschluß durch den

BSG-Vorstand erfolgen.



Zuschüsse aus dem Festgeld können jährlich von den Abteilungen beim Vorstand beantragt werden. 

Spenden an unsere Sportabteilungen mit der Angabe des Verwendungszweckes sind per Über- 

weisung auf das BSG-Konto oder in bar möglich. Dazu erhält der Spender vom Vorstand eine 

Zuwendungsbestätigung, die Ihn zum Abzug als Sonderausgabe berechtigt.

Dein schriftlicher Austritt aus der Berliner SG Fernsehelektronik e.V. ist mit einer Kündigungsfrist 

von 3 Monaten jeweils zum Ende jeden Halbjahres möglich ( § 5 (2) der Satzung).

Falls Du noch weitere Fragen hast, sprich bitte Deinen Übungsleiter an oder wende Dich zu den 

u.g. Sprechzeiten an den BSG-Vorstand.

Vergünstigungen für Geschwister und Familienmitgliedschaften:

1.) Sind mehr als zwei Geschwister in der Sportabteilung, so wird nur für zwei Kinder der

Beitrag in der entspr. Beitragsgruppe erhoben.

2.) Sind beide Elternteile in der Sportabteilung und zahlen beide den vollen Erwachsenen-

beitrag, so sind die Kinder bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres bzw. des Schul-

abschlusses beitragsfrei.

3.) Schüler über 18 Jahre, Studenten, Auszubildende und Wehrdienstleistende müssen

für eine Beitragsermäßigung entspr. Bescheinigungen vorlegen.

Zahlungsweise und -Termine für die Beitragszahlung:

Jährlich: bis 31. Januar des laufenden Jahres Bank

Halbjährlich: bis 5. Januar /bis 5. Juli des laufende Jahres Bank

Monatlich: spätestens zum 5. des laufenden Monats. Bank

Bankverbindung:

Kontoinhaber Berliner SG Fernsehelektronik e.V.

IBAN DE64 1007 0848 0674 3835 00

BIC (SWIFT) DEUTDED B110 (Deutsche Bank)

Sprechzeiten des Vorstandes:

Ort: Vereinsheim Lok Schöneweide, Adlergestell 103 ,12439  Berlin

Zeit: 18:00 Uhr

Termine : jeden 4. Dienstag im Monat (außer Sommerpause im Juli/August)

Vereinsanschrift:

Berliner SG Fernsehelektronik e.V. Tel.:

c/o  Herrn Bernd Schneider Mobil: 0151-58117870

Müggelschlößchenweg 28 e-mail: b.schneider10@gmx.de

D-12559  Berlin Homepage:

www.bsg-fernsehelektronik.de

Datenschutzerklärung:

Die BSG Fernsehelektronik erhebt, speichert, übermittelt und verarbeitet Deine personenbezogenen 

Daten lt.dem aktuellen Aufnahmeantrag für Vereinszwecke im Sinne der Satzung gemäß den Be-

stimmung der Europäischen Datenschutz-Grundverordnung (EU DSGVO) und des Bundesdaten-

schutzgesetzes (BDSG).

Mit Deiner Unterschrift auf dem aktuellen Aufnahmeantrag stimmst Du der Speicherung, Nutzung und 

Bearbeitung der personenbezogenen Daten im satzungsmäßigen Rahmen zu.

Du hast als Mitglied jederzeit die Möglichkeit, vom Verein Auskunft über die von Dir gespeicherten

Daten zu erhalten, diese sperren zu lassen oder ggf. die Löschung zu veranlassen.

Deine Daten werden  ein Jahre nach Deinem Austritt vollständig gelöscht.

Der Vorstand gez. gez.

Bernd Schneider Peter Berger

1. Vorsitzender 2. Vorsitzender


